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KURZE BEGRÜNDUNG 

Am 4. Juni 2012 legte die Kommission einen Vorschlag für eine Verordnung über die 

elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im 

Binnenmarkt vor; dabei handelt es sich um die letzte der 12 im Rahmen der Binnenmarktakte 

unterbreiteten zentralen Maßnahmen. Der Vorschlag bietet ein Konzept, das auf die 

Bedürfnisse der Teilnehmer am digitalen Binnenmarkt ausgerichtet ist, denn er sieht die 

Einrichtung eines umfassenden Rechtsrahmens für sichere und vertrauenswürdige 

elektronische Transaktionen auf EU-Ebene vor. 

Mit dem Vorschlag soll sichergestellt werden, dass Bürger und Unternehmen unter 

Verwendung ihrer jeweiligen nationalen elektronischen Identifizierungssysteme in anderen 

EU-Ländern, in denen diese Systeme verfügbar sind, auf öffentliche Dienste zugreifen 

können. Darüber hinaus wird ein Binnenmarkt für elektronische Signaturen und 

entsprechende grenzüberschreitende Online-Vertrauensdienste geschaffen, in dessen Rahmen 

vor allem dafür gesorgt wird, dass diese Dienste denselben rechtlichen Status wie die 

herkömmlichen, papiergestützten Abläufe haben. Mit den neuen EU-Rechtsvorschriften wird 

die gegenseitige Anerkennung der elektronischen Identifizierung und Authentifizierung 

gewährleistet. 

Der Vorschlag der Kommission wird vom Verfasser der Stellungnahme begrüßt, denn er ist 

darauf ausgerichtet, durch eine Stärkung des Vertrauens in elektronische Transaktionen eine 

Stärkung des digitalen Binnenmarkts bzw. die Vollendung eines funktionierenden digitalen 

Binnenmarkts zu bewirken. Die Bedeutung dieses Vorschlags für Bürger und Unternehmen, 

vor allem KMU, sowie nationale Behörden, ist nicht hoch genug zu schätzen. 

Dennoch ist der Verfasser fest davon überzeugt, dass das vorgeschlagene System nur zur 

Stärkung des digitalen Binnenmarkts führen bzw. bewirken kann, dass alle Akteure 

umfassend vom Potenzial dieses Marktes profitieren, wenn eine entsprechende 

Rechtssicherheit besteht und die Zuverlässigkeit des Systems gegeben ist, sodass Bürger und 

Unternehmen Vertrauen in die sicheren grenzüberschreitenden elektronischen Transaktionen 

haben. Aus diesem Grund werden einige Änderungen an den Verfahren für die Notifizierung 

sowie Klarstellungen zur Haftung und zum Datenschutz vorgeschlagen. Gleichzeitig soll 

unnötiger Verwaltungsaufwand – vor allem für KMU – vermieden werden. Eine Reihe von 

Änderungsanträgen ist darauf ausgerichtet, den Kommissionsvorschlag diesbezüglich zu 

verbessern. 

Außerdem werden einige Änderungen an den von der Kommission vorgelegten 

Bestimmungen über Durchführungsrechtsakte und delegierte Rechtsakte vorgeschlagen, 

damit den Zielen der Artikel 290 und 291 AEUV besser entsprochen wird, denn bei einer 

Reihe von Sachverhalten schien eine Übertragung von Rechtsetzungsbefugnissen an die 

Kommission nicht angemessen, und in einigen Fällen schien eine weitere Klarstellung in 

Bezug auf den Inhalt und das Ziel der Befugnisübertragung geboten. 

ÄNDERUNGSANTRÄGE 
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Der Rechtsausschuss ersucht den federführenden Ausschuss für Industrie, Forschung und 

Energie, folgende Änderungsanträge in seinen Bericht zu übernehmen: 

Änderungsantrag 1 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 10 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(10) Durch die Richtlinie 2011/24/EU des 

Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 9. März 2011 über die Ausübung der 

Patientenrechte in der 

grenzüberschreitenden 

Gesundheitsversorgung wird ein Netzwerk 

der für elektronische Gesundheitsdienste 

zuständigen nationalen Behörden 

eingerichtet. Im Hinblick auf die 

Verbesserung der Sicherheit und 

Kontinuität der grenzüberschreitenden 

Gesundheitsversorgung ist das Netzwerk 

gehalten, Leitlinien für den 

grenzüberschreitenden Zugang zu 

elektronischen Gesundheitsdaten und -

diensten aufzustellen und „gemeinsame 

Identifizierungs- und 

Authentifizierungsmaßnahmen“ zu 

unterstützen, „um die Übertragbarkeit von 

Daten in der grenzüberschreitenden 

Gesundheitsversorgung zu erleichtern“. 

Die gegenseitige Anerkennung und 

Akzeptierung der elektronischen 

Identifizierung und Authentifizierung ist 

der Schlüssel zur Verwirklichung einer 

grenzüberschreitenden 

Gesundheitsversorgung der europäischen 

Bürger. Wenn sich Personen im Ausland 

behandeln lassen wollen, müssen ihre 

medizinischen Daten im Behandlungsland 

zur Verfügung stehen. Dies setzt einen 

soliden, sicheren und vertrauenswürdigen 

Rahmen für die elektronische 

Identifizierung voraus. 

(10) Durch die Richtlinie 2011/24/EU des 

Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 9. März 2011 über die Ausübung der 

Patientenrechte in der 

grenzüberschreitenden 

Gesundheitsversorgung wird ein Netzwerk 

der für elektronische Gesundheitsdienste 

zuständigen nationalen Behörden 

eingerichtet. Im Hinblick auf die 

Verbesserung der Sicherheit und 

Kontinuität der grenzüberschreitenden 

Gesundheitsversorgung ist das Netzwerk 

gehalten, Leitlinien für den 

grenzüberschreitenden Zugang zu 

elektronischen Gesundheitsdaten und -

diensten aufzustellen und „gemeinsame 

Identifizierungs- und 

Authentifizierungsmaßnahmen“ zu 

unterstützen, „um die Übertragbarkeit von 

Daten in der grenzüberschreitenden 

Gesundheitsversorgung zu erleichtern“. 

Die gegenseitige Anerkennung und 

Akzeptierung der elektronischen 

Identifizierung und Authentifizierung ist 

der Schlüssel zur Verwirklichung einer 

grenzüberschreitenden 

Gesundheitsversorgung der europäischen 

Bürger. Wenn sich Personen im Ausland 

behandeln lassen wollen, müssen ihre 

medizinischen Daten im Behandlungsland 

zur Verfügung stehen. Dies setzt einen 

soliden, sicheren und vertrauenswürdigen 

Rahmen für die elektronische 

Identifizierung voraus, bei dem die 

geltenden Standards des Verbraucher- 

und Datenschutzes nicht verletzt werden 

dürfen. 
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Änderungsantrag 2 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 11 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(11) Eines der Ziele dieser Verordnung ist 

die Beseitigung bestehender Hindernisse 

bei der grenzüberschreitenden Verwendung 

elektronischer Identifizierungsmittel, die in 

den Mitgliedstaaten den Zugang zu 

mindestens einem öffentlichen Dienst 

ermöglichen. Diese Verordnung bezweckt 

keinen Eingriff in die in den 

Mitgliedstaaten bestehenden 

elektronischen 

Identitätsmanagementsysteme und 

zugehörigen Infrastrukturen. Sie soll 

vielmehr sicherstellen, dass beim Zugang 

zu Online-Diensten, die von den 

Mitgliedstaaten grenzüberschreitend 

angeboten werden, eine sichere 

elektronische Identifizierung und 

Authentifizierung möglich ist. 

(11) Eines der Ziele dieser Verordnung ist 

die Beseitigung bestehender Hindernisse 

bei der grenzüberschreitenden Verwendung 

elektronischer Identifizierungsmittel, die in 

den Mitgliedstaaten den Zugang zu 

mindestens einem öffentlichen Dienst 

ermöglichen. Diese Verordnung bezweckt 

keinen Eingriff in die in den 

Mitgliedstaaten bestehenden 

elektronischen 

Identitätsmanagementsysteme und 

zugehörigen Infrastrukturen. Sie soll 

vielmehr sicherstellen, dass beim Zugang 

zu Online-Diensten, die von den 

Mitgliedstaaten grenzüberschreitend 

angeboten werden, ein hohes Maß an 

Sicherheit bei der elektronischen 
Identifizierung und Authentifizierung 

möglich ist, unter anderem durch die 

Festlegung unterschiedlicher 

Sicherheitsniveaus für einzelne 

zugängliche Dienstearten. 

Begründung 

Es ist unerlässlich, verschiedene Sicherheitsniveaus vorzusehen. Der Verordnungsvorschlag 

legt nicht fest, welche Online-Dienste über die elektronische Identifikation zugänglich sind. 

Der Zugriff auf private und sensible Daten muss an eine vertrauenswürdige Identität geknüpft 

sein, die sich von derjenigen unterscheidet, die für den Zugang zu allgemeinen Informationen 

oder zu Transaktionsdiensten erforderlich ist.  

 

 

Änderungsantrag 3 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 11 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(11) Eines der Ziele dieser Verordnung ist 

die Beseitigung bestehender Hindernisse 

bei der grenzüberschreitenden Verwendung 

elektronischer Identifizierungsmittel, die in 

den Mitgliedstaaten den Zugang zu 

mindestens einem öffentlichen Dienst 

ermöglichen. Diese Verordnung bezweckt 

keinen Eingriff in die in den 

Mitgliedstaaten bestehenden 

elektronischen 

Identitätsmanagementsysteme und 

zugehörigen Infrastrukturen. Sie soll 

vielmehr sicherstellen, dass beim Zugang 

zu Online-Diensten, die von den 

Mitgliedstaaten grenzüberschreitend 

angeboten werden, eine sichere 

elektronische Identifizierung und 

Authentifizierung möglich ist. 

(11) Eines der Ziele dieser Verordnung ist 

die Beseitigung bestehender Hindernisse 

bei der grenzüberschreitenden Verwendung 

elektronischer Identifizierungsmittel, die in 

den Mitgliedstaaten den Zugang zu 

mindestens einem öffentlichen Dienst 

ermöglichen. Diese Verordnung bezweckt 

keinen Eingriff in die in den 

Mitgliedstaaten bestehenden 

elektronischen 

Identitätsmanagementsysteme und 

zugehörigen Infrastrukturen. Sie soll 

vielmehr sicherstellen, dass beim Zugang 

zu Online-Diensten, die von den 

Mitgliedstaaten grenzüberschreitend 

angeboten werden, ein hohes Maß an 

Sicherheit bei der elektronischen 
Identifizierung und Authentifizierung 

möglich ist, unter anderem durch die 

Festlegung unterschiedlicher 

Sicherheitsniveaus für die einzelnen 

zugänglichen Dienstearten. 

 

 

Änderungsantrag 4 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 16 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(16) Die Zusammenarbeit der 

Mitgliedstaaten sollte der technischen 

Interoperabilität der notifizierten 

elektronischen Identifizierungssysteme im 

Hinblick auf die Förderung eines hohen 

Maßes an Vertrauen und Sicherheit, das 

der Höhe des Risikos angemessen ist, 

dienen. Der Informationsaustausch und die 

Verbreitung bester Praktiken zwischen den 

Mitgliedstaaten im Hinblick auf ihre 

gegenseitige Anerkennung sollten bei 

dieser Zusammenarbeit hilfreich sein. 

(16) Die Zusammenarbeit der 

Mitgliedstaaten sollte der technischen 

Interoperabilität und Neutralität der 

notifizierten elektronischen 

Identifizierungssysteme im Hinblick auf 

die Förderung eines hohen Maßes an 

Vertrauen und Sicherheit, das der Höhe des 

Risikos angemessen ist, dienen. Der 

Informationsaustausch und die Verbreitung 

bester Praktiken zwischen den 

Mitgliedstaaten im Hinblick auf ihre 

gegenseitige Anerkennung sollten bei 



 

AD\941521DE.doc 7/44 PE510.497v02-00 

 DE 

dieser Zusammenarbeit hilfreich sein. 

Begründung 

Der Verordnungsvorschlag sieht keine Instrumente vor, mit denen Mitgliedstaaten die 

technische Übereinstimmung eines notifizierten elektronischen Identifizierungssystems 

überprüfen könnten. Diese Lücke droht die Verbreitung von nicht konformen Systemen in der 

EU zu begünstigen. Die in der Verordnung befürwortete Harmonisierung könnte dazu führen, 

dass nationales Recht umgangen und Erscheinungen des Forum-Shopping begünstigt werden. 

 

 

Änderungsantrag 5 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 23 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (23a) Die Konzepte des barrierefreien 

Zugangs und der Entwicklung für alle 

sollten in die Entwicklung rechtlicher 

Maßnahmen zur elektronischen 

Identifizierung auf Unionsebene 

eingebunden werden. 

 

 

Änderungsantrag 6 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 25 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(25) Aufsichtsstellen und 

Datenschutzbehörden sollten 

zusammenarbeiten und Informationen 

austauschen, um dafür zu sorgen, dass die 

Datenschutzvorschriften von den 

Diensteanbietern ordnungsgemäß 

angewandt werden. Der 

Informationsaustausch sollte sich 

insbesondere auf Sicherheitsverletzungen 

und auf Verletzungen des Schutzes 

personenbezogener Daten erstrecken. 

(25) Aufsichtsstellen und 

Datenschutzbehörden sollten 

zusammenarbeiten und Informationen 

austauschen, um dafür zu sorgen, dass die 

Daten- und 

Verbraucherschutzvorschriften von den 

Diensteanbietern ordnungsgemäß 

angewandt werden. Der 

Informationsaustausch sollte sich 

insbesondere auf Sicherheitsverletzungen 

und auf Verletzungen des Schutzes 

personenbezogener Daten erstrecken. 
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Änderungsantrag 7 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 28 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(28) Alle Mitgliedstaaten sollten 

gemeinsame wesentliche 

Aufsichtsanforderungen anwenden, damit 

bei qualifizierten Vertrauensdiensten 

überall ein vergleichbares 

Sicherheitsniveau besteht. Um die 

einheitliche Anwendung dieser 

Anforderungen in der gesamten Union zu 

erleichtern, sollten die Mitgliedstaaten 

vergleichbare Verfahren schaffen und 

Informationen über ihre Aufsichtstätigkeit 

und beste Praktiken auf diesem Gebiet 

austauschen. 

(28) Alle Mitgliedstaaten sollten 

gemeinsame wesentliche 

Aufsichtsanforderungen anwenden, damit 

bei qualifizierten Vertrauensdiensten 

überall ein vergleichbares Sicherheits- und 

Datenschutzniveau besteht. Um die 

einheitliche Anwendung dieser 

Anforderungen in der gesamten Union 

sicherzustellen, sollten die Mitgliedstaaten 

vergleichbare Verfahren schaffen und 

Informationen über ihre Aufsichtstätigkeit 

und beste Praktiken auf diesem Gebiet 

austauschen. 

 

Änderungsantrag 8 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 49 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(49) Im Hinblick auf eine flexible und 

zügige Vervollständigung bestimmter 

technischer Einzelaspekte dieser 

Verordnung sollte der Kommission für 

bestimmte Angelegenheiten die Befugnis 

übertragen werden, gemäß Artikel 290 des 

Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union Rechtsakte in Bezug 

auf Folgendes zu erlassen: Interoperabilität 

der elektronischen Identifizierung; von 

Vertrauensdiensteanbietern zu treffende 

Sicherheitsmaßnahmen; anerkannte 

unabhängige Stellen, die für die 

Überprüfung der Diensteanbieter 

zuständig sind; Vertrauenslisten; 

Anforderungen in Bezug auf die 

Sicherheitsniveaus elektronischer 

(49) Im Hinblick auf eine flexible und 

zügige Vervollständigung bestimmter 

technischer Einzelaspekte dieser 

Verordnung sollte der Kommission für 

bestimmte Angelegenheiten die Befugnis 

übertragen werden, gemäß Artikel 290 des 

Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union Rechtsakte in Bezug 

auf Folgendes zu erlassen: Interoperabilität 

der elektronischen Identifizierung; 

Vertrauenslisten; Anforderungen an 

qualifizierte Zertifikate für elektronische 

Signaturen, ihre Validierung und 

Bewahrung; Stellen, die für die 

Zertifizierung qualifizierter elektronischer 

Signaturerstellungseinheiten zuständig 

sind; qualifizierte Zertifikate für 
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Signaturen; Anforderungen an 

qualifizierte Zertifikate für elektronische 

Signaturen, ihre Validierung und 

Bewahrung; Stellen, die für die 

Zertifizierung qualifizierter elektronischer 

Signaturerstellungseinheiten zuständig 

sind; Anforderungen in Bezug auf die 

Sicherheitsniveaus elektronischer Siegel 

und qualifizierter Zertifikate für 

elektronische Siegel; Interoperabilität 

zwischen Zustelldiensten. Es ist von 

besonderer Bedeutung, dass die 

Kommission im Zuge ihrer 

Vorbereitungsarbeit angemessene 

Konsultationen, auch auf der Ebene von 

Sachverständigen, durchführt. 

elektronische Siegel; Interoperabilität 

zwischen Zustelldiensten. Es ist von 

besonderer Bedeutung, dass die 

Kommission im Zuge ihrer 

Vorbereitungsarbeit angemessene 

Konsultationen, auch auf der Ebene von 

Sachverständigen, durchführt. 

 

Änderungsantrag 9 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Diese Verordnung enthält Vorschriften 

über die elektronische Identifizierung und 

elektronische Vertrauensdienste für 

elektronische Transaktionen, um das 

reibungslose Funktionieren des 

Binnenmarktes zu gewährleisten. 

(1) Diese Verordnung enthält Vorschriften 

über die elektronische Identifizierung und 

elektronische Vertrauensdienste für 

elektronische Transaktionen, die – durch 

Stärkung des Vertrauens in die Sicherheit 

grenzüberschreitender elektronischer 

Transaktionen in der digitalen Umgebung 

– zur Weiterentwicklung des digitalen 

Binnenmarktes durch Gewährleistung 

eines hohen Sicherheitsniveaus beitragen 

sollen. 

 

 

Änderungsantrag 10 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Diese Verordnung legt die 

Bedingungen fest, unter denen die 

(2) Diese Verordnung legt die 

Bedingungen fest, unter denen die 
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Mitgliedstaaten elektronische 

Identifizierungsmittel natürlicher und 

juristischer Personen, die einem 

notifizierten elektronischen 

Identifizierungssystem eines anderen 

Mitgliedstaats unterliegen, anerkennen und 

akzeptieren. 

Mitgliedstaaten elektronische 

Identifizierungsmittel eines Rechtsgebildes 

oder natürlicher oder juristischer Personen, 

die einem notifizierten elektronischen 

Identifizierungssystem eines anderen 

Mitgliedstaats unterliegen, anerkennen und 

akzeptieren. 

 

 

Änderungsantrag 11 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 3 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Diese Verordnung legt einen 

Rechtsrahmen für elektronische 

Signaturen, elektronische Siegel, 

elektronische Zeitstempel, elektronische 

Dokumente, elektronische Zustelldienste 

und die Website-Authentifizierung fest. 

(3) Diese Verordnung legt einen 

Rechtsrahmen für elektronische 

Signaturen, elektronische Siegel, 

elektronische Validierung und 

Überprüfung, elektronische Zeitstempel, 

elektronische Dokumente, elektronische 

Zustelldienste und die Website-

Authentifizierung fest. 

 

Änderungsantrag 12 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 4 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) Diese Verordnung gewährleistet, dass 

Vertrauensdienste und Produkte, die dieser 

Verordnung entsprechen, frei im 

Binnenmarkt verkehren können. 

(4) Diese Verordnung gewährleistet, dass 

Vertrauensdienste und Produkte, die dieser 

Verordnung entsprechen, frei im 

Binnenmarkt verkehren. 

 

 

Änderungsantrag 13 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 2 – Absatz 1 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Diese Verordnung gilt für die von den 

Mitgliedstaaten, in deren Namen oder unter 

deren Verantwortung bereitgestellte 

elektronische Identifizierung und für in der 

Union niedergelassene 

Vertrauensdiensteanbieter. 

(1) Diese Verordnung gilt für die von den 

Mitgliedstaaten, in deren Namen oder unter 

deren Verantwortung bereitgestellte 

elektronische Identifizierung und für in der 

Union niedergelassene 

Vertrauensdiensteanbieter. Diese 

Verordnung gilt für Vertrauensdienste, 

die der Öffentlichkeit angeboten werden. 

 

 

Änderungsantrag 14 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 2 – Absatz 3 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (3a) Diese Verordnung findet keine 

Anwendung auf Vertrauensdienste, die 

ausschließlich zwecks Erprobung, 

Schulung oder wissenschaftlicher 

Forschung eingesetzt werden. 

 

 

Änderungsantrag 15 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) „elektronische Identifizierung“ ist der 

Prozess der Verwendung von 

Personenidentifizierungsdaten, die in 

elektronischer Form eine natürliche oder 

juristische Person eindeutig repräsentieren; 

(1) „elektronische Identifizierung“ ist der 

Prozess der Verwendung von 

Personenidentifizierungsdaten, die in 

elektronischer Form ein Rechtsgebilde 

oder eine natürliche oder juristische Person 

eindeutig repräsentieren; 

 

 

Änderungsantrag 16 

Vorschlag für eine Verordnung 



 

PE510.497v02-00 12/44 AD\941521DE.doc 

DE 

Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) „elektronisches Identifizierungsmittel“ 

ist eine materielle oder immaterielle 

Einheit, die die in Absatz 1 genannten 

Daten enthält und verwendet wird, um 

Zugang zu den in Artikel 5 genannten 

Online-Diensten zu erhalten; 

(2) „elektronisches Identifizierungsmittel“ 

ist eine materielle oder immaterielle 

Einheit, die die in Absatz 1 genannten 

Daten enthält und verwendet wird, um 

Zugang zu den in Artikel 5 genannten 

elektronischen Diensten zu erhalten; 

 

 

Änderungsantrag 17 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 10 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(10) „Zertifikat“ ist eine elektronische 

Bescheinigung, die elektronische 

Signaturvalidierungsdaten bzw. 

elektronische Siegelvalidierungsdaten mit 

einer natürlichen bzw. juristischen Person 

verknüpft und die Daten dieser Person 

bestätigt; 

(10) „Zertifikat“ ist eine elektronische 

Bescheinigung, die elektronische 

Signaturvalidierungsdaten bzw. 

elektronische Siegelvalidierungsdaten mit 

den Identifizierungsdaten eines 

Rechtsgebildes oder einer natürlichen bzw. 

juristischen Person verknüpft und die 

Daten dieser Person bestätigt; 

 

 

Änderungsantrag 18 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 14 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(14) „Vertrauensdiensteanbieter“ ist eine 

natürliche oder juristische Person, die 

einen oder mehrere Vertrauensdienste 

erbringt; 

(14) „Vertrauensdiensteanbieter“ ist ein 

Rechtsgebilde oder eine natürliche oder 

juristische Person, die mindestens einen 

Vertrauensdienst erbringt; 

 

 

Änderungsantrag 19 

Vorschlag für eine Verordnung 
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Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 19 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(19) „Siegelersteller“ ist eine juristische 

Person, die ein elektronisches Siegel 

erstellt; 

(19) „Siegelersteller“ ist ein Rechtsgebilde 

oder eine natürliche oder juristische 

Person, die ein elektronisches Siegel 

erstellt; 

 

 

Änderungsantrag 20 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 27 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(27) „elektronisches Dokument“ ist ein in 

beliebiger elektronischer Form 

vorliegendes Dokument; 

(27) „elektronisches Dokument“ ist ein in 

beliebiger elektronischer Form 

vorliegender separater Satz strukturierter 

Daten; 

 

 

Änderungsantrag 21 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 31 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (31a) „Sicherheitsverletzung“ ist ein 

Sicherheitsvorfall, der zur zufälligen oder 

unrechtmäßigen Zerstörung, zu Verlust, 

Veränderung, unbefugter Weitergabe 

oder unberechtigtem Zugang zu 

übermittelten, gespeicherten oder 

anderweitig verarbeiteten 

personenbezogenen Daten führt. 

 

Änderungsantrag 22 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 4 – Absatz 2 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Produkte, die dieser Verordnung 

entsprechen, dürfen im Binnenmarkt frei 

verkehren. 

(2) Produkte, die dieser Verordnung 

entsprechen, verkehren frei und sicher im 

Binnenmarkt. 

 

 

Änderungsantrag 23 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 4 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 4 a 

 Datenverarbeitung und Datenschutz 

 (1) Vertrauensdiensteanbieter, Aussteller, 

Validierungsdienste, vertrauende 

Beteiligte und Aufsichtsstellen stellen bei 

der Verarbeitung personenbezogener 

Daten sicher, dass diese stets redlich und 

rechtmäßig entsprechend der 

Richtlinie 95/46/EG erfolgt. Die 

Verarbeitung wird auf das Mindestmaß 

beschränkt, das für die Ausstellung und 

Aufrechterhaltung einer eID oder eines 

Zertifikats, Validierung einer 

elektronischen Authentifizierung oder die 

Erbringung eines Vertrauensdienstes 

unbedingt erforderlich ist. 

 (2) Vertrauensdiensteanbieter, Aussteller 

und Validierungsdienste gewährleisten 

die Vertraulichkeit und Unversehrtheit 

der Daten in Bezug auf die Person, für die 

die eID ausgestellt oder der 

Vertrauensdienst erbracht wird. 

 (3) Unbeschadet der Rechtswirkung, die 

Pseudonyme nach nationalem Recht 

haben, hindern die Mitgliedstaaten 

Aussteller nicht daran, in elektronischen 

Authentifizierungsmitteln ein Pseudonym 

anstelle des Namens des Inhabers oder 

ergänzend dazu anzugeben, oder 

Vertrauensdiensteanbieter daran, in 
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Zertifikaten für elektronische Signaturen 

ein Pseudonym anstelle des Namens des 

Unterzeichners anzugeben. 

 (4) Validierungsdienste dürfen Daten 

nicht über das für den Prozess der 

Validierung notwendige Maß hinaus 

sammeln oder speichern. 

Validierungsdienste dürfen kein Profil 

von Unterzeichnern, vertrauenden 

Beteiligten oder anderen Kunden 

erstellen. Protokolle dürfen zwecks 

Aufdeckung von Betrug und Eindringen 

höchstens 90 Tage aufbewahrt werden. 

 (5) Qualifizierte 

Vertrauensdiensteanbieter speichern 

Dokumente oder Informationen zu dem 

bereitgestellten Dienst gemäß den 

nationalen Rechtsvorschriften. Nach 

Einstellung ihrer Tätigkeiten hinterlegen 

sie diese Dokumente und Daten bei der 

Aufsichtsstelle. 

 

 

Änderungsantrag 24 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 4 b (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 4b 

 Recht des Nutzers von Vertrauensdiensten 

auf Zugang und Informationen 

 Vertrauensdiensteanbieter stellen Nutzern 

mindestens Informationen zur Erfassung, 

Übermittlung und Speicherung ihrer 

personenbezogenen Daten sowie zum 

Prüfverfahren, das eingeführt wird, zu 

Verfügung. 

 

Änderungsantrag 25 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 5 – Überschrift 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Gegenseitige Anerkennung und 

Akzeptierung 

Gegenseitige Anerkennung elektronischer 

Identifizierungsmittel 

 

 

Änderungsantrag 26 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 5 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Ist für den Zugang zu einem Online-Dienst 

nach nationalem Recht oder nationaler 

Verwaltungspraxis eine elektronische 

Identifizierung mit einem elektronischen 

Identifizierungsmittel und mit 

Authentifizierung erforderlich, wird für 

die Gewährung des Zugangs zu diesem 

Dienst jedes in einem anderen 

Mitgliedstaat ausgestellte elektronische 

Identifizierungsmittel anerkannt und 

akzeptiert, das einem System unterliegt, 

das auf der Liste steht, die von der 

Kommission nach dem Verfahren des 

Artikels 7 veröffentlicht wird. 

Ist für den Zugang zu einem Online-Dienst 

nach nationalem Recht oder nationaler 

Verwaltungspraxis eine elektronische 

Identifizierung mit einem elektronischen 

Identifizierungsmittel und mit 

Authentifizierung zulässig, wird für die 

Gewährung des Zugangs zu diesem Dienst 

jedes in einem anderen Mitgliedstaat 

ausgestellte elektronische 

Identifizierungsmittel anerkannt und 

akzeptiert, das das gleiche oder ein 

höheres Sicherheitsniveau gewährleistet 

und das einem System unterliegt, das auf 

der Liste steht, die von der Kommission 

nach dem Verfahren des Artikels 7 

veröffentlicht wird. 

 

 

Änderungsantrag 27 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 6 – Absatz 1 – Buchstabe b 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) die elektronischen Identifizierungsmittel 

können im notifizierenden Mitgliedstaat 

zumindest für den Zugang zu öffentlichen 

Diensten verwendet werden, für die eine 

elektronische Identifizierung erforderlich 

ist; 

b) die elektronischen Identifizierungsmittel 

können im notifizierenden Mitgliedstaat 

zumindest für den Zugang zu öffentlichen 

Diensten verwendet werden, für die eine 

elektronische Identifizierung zulässig ist; 
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Änderungsantrag 28 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 6 – Absatz 1 – Buchstabe b a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ba) die elektronischen 

Identifizierungsmittel legen die 

Sicherheitsniveaus je nach Art der 

bereitgestellten Dienste fest. 

Begründung 

Es ist unerlässlich, verschiedene Sicherheitsniveaus vorzusehen. Der Vorschlag legt nicht 

fest, welche Online-Dienste über die elektronische Identifikation zugänglich sind. Der Zugriff 

auf sensible Daten muss an eine vertrauenswürdige Identität geknüpft sein, die sich von 

derjenigen unterscheidet, die für den Zugang zu allgemeinen Informationen erforderlich ist. 

Das Verfahren für die Feststellung der Identität muss ein Sicherheitsniveau garantieren, das 

der den Bürgern bereitgestellten Diensteart angemessen und kohärent ist.  

 

Änderungsantrag 29 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 6 – Absatz 1 – Buchstabe d 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

d) der notifizierende Mitgliedstaat stellt 

sicher, dass jederzeit kostenlos eine 

Authentifizierungsmöglichkeit online zur 

Verfügung steht, damit vertrauende 

Beteiligte die in elektronischer Form 

empfangenen 

Personenidentifizierungsdaten validieren 

können. Die Mitgliedstaaten machen 

vertrauenden Beteiligten, die außerhalb 

ihres jeweiligen Hoheitsgebiets 

niedergelassen sind und eine solche 

Authentifizierung vornehmen wollen, 

keine bestimmten technischen Vorgaben. 

Ist das notifizierte Identifizierungssystem 

oder die notifizierte 

Authentifizierungsmöglichkeit verletzt 

d) der notifizierende Mitgliedstaat stellt 

sicher, dass die Authentifizierung online 

zur Verfügung steht, damit vertrauende 

Beteiligte, die außerhalb des 

Hoheitsgebiets dieses Mitgliedstaats 

niedergelassen sind, die in elektronischer 

Form empfangenen 

Personenidentifizierungsdaten validieren 

können. Diese Authentifizierung wird 

beim Zugang zu einem von einer 

öffentlichen Stelle angebotenen Dienst 

kostenlos bereitgestellt. Die 

Mitgliedstaaten machen vertrauenden 

Beteiligten, die eine solche 

Authentifizierung vornehmen wollen, 

keine unangemessenen bestimmten 
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worden oder teilweise beeinträchtigt, setzt 

der jeweilige Mitgliedstaat das notifizierte 

Identifizierungssystem oder die 

notifizierte Authentifizierungsmöglichkeit 

oder deren beeinträchtigte Teile 

unverzüglich aus bzw. widerruft sie und 

unterrichtet hiervon die anderen 

Mitgliedstaaten und die Kommission im 

Einklang mit Artikel 7; 

technischen Vorgaben; 

Begründung 

Die eindeutige Zuordnung der Personenidentifizierungsdaten zu der Person selbst würde eine 

Zuverlässigkeitsüberprüfung auf sehr hohem Niveau (mindestens Stufe 4) erfordern, was mit 

der Verwendung verschiedener Sicherheitsniveaus nicht vereinbar ist. Der Grad an 

Gewissheit bei der Zuordnung von Daten sollte auf dem Sicherheitsniveau basieren. Bei 

diesem Niveau sollte es sich immer um das zum Schutz der Interessen des vertrauenden 

Beteiligten erforderliche Mindestmaß handeln. Die Frage der Datenminimierung ist hier 

relevant. 

 

 

Änderungsantrag 30 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 7 – Absatz 1 – Buchstabe a bis c 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Mitgliedstaaten, die ein elektronisches 

Identifizierungssystem notifizieren, 

übermitteln der Kommission folgende 

Informationen und unverzüglich alle 

späteren Änderungen dieser Informationen: 

(1) Der notifizierende Mitgliedstaat 

übermittelt der Kommission folgende 

Informationen und unverzüglich alle 

späteren Änderungen dieser Informationen: 

a) eine Beschreibung des notifizierten 

elektronischen Identifizierungssystems; 

a) eine Beschreibung des notifizierten 

elektronischen Identifizierungssystems, 

einschließlich seiner 

Identitätssicherungsniveaus; 

b) die für das notifizierte elektronische 

Identifizierungssystem zuständigen 

Behörden; 

b) die für das notifizierte elektronische 

Identifizierungssystem zuständige 

Behörde bzw. zuständigen Behörden; 

c) Angaben dazu, wer die Registrierung 

der eindeutigen Personenkennungen 
verwaltet; 

c) Angaben zu dem Rechtsgebilde oder 

den Rechtsgebilden, das bzw. die die 

Überprüfung der 

Personenidentifizierungsdaten verwaltet 

bzw. verwalten; 
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Begründung 

Diese Änderungen ergänzen die Änderungen an den anderen Artikeln zur „eID“ und 

bekräftigen erneut, dass eine „eindeutige“ Zuordnung nicht mit Sicherheitsniveaus vereinbar 

ist. 

 

 

Änderungsantrag 31 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 7 – Absatz 1 – Buchstabe a 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) eine Beschreibung des notifizierten 

elektronischen Identifizierungssystems; 

a) eine Beschreibung des notifizierten 

elektronischen Identifizierungssystems, 

einschließlich der unterschiedlichen 

Sicherheitsniveaus, die für die 

zugänglichen Dienste festgelegt sind; 

 

 

Änderungsantrag 32 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 7 – Absatz 1 – Buchstabe d 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

d) eine Beschreibung der 

Authentifizierungsmöglichkeit; 

d) eine Beschreibung der 

Authentifizierungsmöglichkeit auch unter 

Berücksichtigung der unterschiedlichen 

Sicherheitsniveaus, die für den Zugang 

erforderlich sind; 

 

Änderungsantrag 33 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 7 – Absatz 3 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Geht der Kommission nach Ablauf der 

in Absatz 2 genannten Frist eine 

Notifizierung zu, so ändert sie die Liste 

innerhalb von drei Monaten. 

(3) Geht der Kommission nach Ablauf der 

in Absatz 2 genannten Frist eine 

Notifizierung zu, so ändert sie die Liste 

innerhalb eines Monats. 
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Änderungsantrag 34 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 7 – Absatz 4 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) Die Kommission kann mittels 

Durchführungsrechtsakten Einzelheiten, 

Form und Verfahren für die Notifizierung 

entsprechend den Absätzen 1 bis 3 

festlegen. Solche Durchführungsrechtsakte 

werden nach dem in Artikel 39 Absatz 2 

genannten Prüfverfahren erlassen. 

(4) Die Kommission kann mittels 

Durchführungsrechtsakten die Form der 

Notifizierung entsprechend den Absätzen 1 

bis 3 festlegen. Solche 

Durchführungsrechtsakte werden nach dem 

in Artikel 39 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 

Begründung 

Die Festlegung von Einzelheiten und Verfahren für die Notifizierung geht über die Umsetzung 

der vorgeschlagenen Verordnung hinaus und sollte darum nicht mittels 

Durchführungsrechtsakten nach Artikel 291 AEUV durch die Kommission erfolgen. 

 

 

Änderungsantrag 35 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 8 – Überschrift 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Koordinierung Koordinierung und Interoperabilität 

 

 

Änderungsantrag 36 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 8 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Die Mitgliedstaaten arbeiten 

zusammen, um die Interoperabilität 

elektronischer Identifizierungsmittel, die 

einem notifizierten System unterliegen, zu 

(1) Die Mitgliedstaaten arbeiten 

zusammen, um die Interoperabilität und 

Technologieneutralität elektronischer 

Identifizierungsmittel, die einem 
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gewährleisten und deren Sicherheit zu 

erhöhen. 

notifizierten System unterliegen, zu 

gewährleisten und deren Sicherheit zu 

erhöhen. 

Begründung 

Die Vorschriften zur Sicherstellung der technischen Interoperabilität müssen 

technologieneutral sein, damit den Entscheidungen der Mitgliedstaaten bei der Entwicklung 

der jeweiligen nationalen elektronischen Identifizierungs- und Authentifizierungssystemen 

Rechnung getragen wird. 

 

 

Änderungsantrag 37 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 8 – Absatz 1 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (1a) Hält ein elektronisches 

Identifizierungssystem dem unter der 

Verantwortung der Mitgliedstaaten im 

Rahmen des Verfahrens zur 

Zusammenarbeit durchgeführten 

technologischen Voraudits im Hinblick 

auf die Neutralität und Interoperabilität 

nicht stand, wird es gemäß Artikel 7 nicht 

zur Notifizierung für die gegenseitige 

Anerkennung gemäß Artikel 5 zugelassen. 

 

 

Änderungsantrag 38 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 8 – Absatz 1 d (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (1d) Die Mitgliedstaaten arbeiten 

zusammen, um die Interoperabilität 

elektronischer Identifizierungsmittel, die 

einem notifizierten elektronischen 

Identifizierungssystem unterliegen, zu 

gewährleisten und deren Sicherheit zu 

erhöhen. 
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Begründung 

Das Interoperabilitätsmodell wird für den Erfolg der Verordnung entscheidend sein. Um zu 

bestimmen, was es beinhalten muss und wie es funktionieren soll, sind weitere Gespräche 

zwischen den Mitgliedstaaten erforderlich. 

 

Änderungsantrag 39 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 8 – Absatz 3 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Die Kommission wird ermächtigt, 

delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 38 zu 

erlassen, in denen zur Förderung der 

grenzübergreifenden Interoperabilität 

elektronischer Identifizierungsmittel 

technische Mindestanforderungen 

festgelegt werden. 

(3) Die Kommission wird ermächtigt, 

delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 38 zu 

erlassen, in denen zur Förderung der 

grenzübergreifenden Interoperabilität 

elektronischer Identifizierungsmittel 

technologieneutrale 
Mindestanforderungen für die einzelnen 

Sicherheitsniveaus festgelegt werden. 

Begründung 

Nach Artikel 290 AEUV werden in den betreffenden Gesetzgebungsakten Ziele, Inhalt, 

Geltungsbereich und Dauer der Befugnisübertragung ausdrücklich festgelegt. Die Änderung 

dient einer Klarstellung der Befugnisübertragung. 

 

 

Änderungsantrag 40 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 9 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Vertrauensdiensteanbieter haften für 

alle unmittelbaren Schäden gegenüber 

natürlichen oder juristischen Personen, die 

auf eine Verletzung der in Artikel 15 

Absatz 1 festgelegten Pflichten 

zurückzuführen sind, es sei denn, der 

Vertrauensdiensteanbieter kann 

nachweisen, dass er nicht fahrlässig 

gehandelt hat. 

(1) Vertrauensdiensteanbieter haften für 

Schäden gegenüber einer Stelle oder 

natürlichen oder juristischen Personen, die 

auf eine Verletzung der in Artikel 15 

Absatz 1 festgelegten Pflichten 

zurückzuführen sind, es sei denn, der 

Vertrauensdiensteanbieter kann 

nachweisen, dass er nicht fahrlässig 

gehandelt hat. 
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Änderungsantrag 41 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 9 – Absatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Qualifizierte Vertrauensdiensteanbieter 

haften für alle unmittelbaren Schäden 

gegenüber natürlichen oder juristischen 

Personen, die auf eine Nichterfüllung der 

Anforderungen dieser Verordnung, 

insbesondere des Artikels 19, 

zurückzuführen sind, es sei denn, der 

qualifizierte Vertrauensdiensteanbieter 

kann nachweisen, dass er nicht fahrlässig 

gehandelt hat. 

(2) Qualifizierte Vertrauensdiensteanbieter 

haften für alle Schäden gegenüber 

natürlichen oder juristischen Personen, die 

auf eine Nichterfüllung der Anforderungen 

dieser Verordnung, insbesondere des 

Artikels 19, zurückzuführen sind, es sei 

denn, der qualifizierte 

Vertrauensdiensteanbieter kann 

nachweisen, dass er nicht fahrlässig 

gehandelt hat. 

 

Änderungsantrag 42 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 9 – Absatz 2 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (2a) Diese Verordnung lässt die 

Verordnung (EG) Nr. 864/2007 des 

Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 11. Juli 2007 über das auf 

außervertragliche Schuldverhältnisse 

anzuwendende Recht („Rom II“)1 und 

insbesondere die Anwendung des Rechts 

unberührt, das gemäß Artikel 4 der Rom-

II-Verordnung aufgrund eines 

außervertraglichen Schuldverhältnisses 

aus unerlaubter Handlung anwendbar ist. 

 __________________ 

 1 Verordnung (EG) Nr. 864/2007 des 

Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 11. Juli 2007 über das auf 

außervertragliche Schuldverhältnisse 

anzuwendende Recht (Rom II), ABl. L 

199 vom 31.7.2007, S. 40. 
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Änderungsantrag 43 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 11 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Artikel 11 entfällt 

Datenverarbeitung und Datenschutz  

(1) Vertrauensdiensteanbieter und 

Aufsichtsstellen stellen bei der 

Verarbeitung personenbezogener Daten 

sicher, dass diese stets redlich und 

rechtmäßig entsprechend der Richtlinie 

95/46/EG erfolgt. 

 

(2) Vertrauensdiensteanbieter verarbeiten 

personenbezogene Daten gemäß der 

Richtlinie 95/46/EG. Die Verarbeitung 

wird auf das Mindestmaß beschränkt, das 

für die Ausstellung und 

Aufrechterhaltung eines Zertifikats oder 

die Erbringung eines Vertrauensdienstes 

unbedingt erforderlich ist. 

 

(3) Vertrauensdiensteanbieter 

gewährleisten die Vertraulichkeit und 

Unversehrtheit der Daten in Bezug auf 

die Person, für die der Vertrauensdienst 

erbracht wird. 

 

(4) Unbeschadet der Rechtswirkung, die 

Pseudonyme nach nationalem Recht 

haben, hindern die Mitgliedstaaten 

Vertrauensdiensteanbieter nicht daran, in 

Zertifikaten für elektronische Signaturen 

ein Pseudonym anstelle des Namens des 

Unterzeichners anzugeben. 

 

(Siehe Änderungsantrag zu Artikel 4a (neu)) 

 

Änderungsantrag 44 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 12 – Absatz 1 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Vertrauensdienste und zur Erbringung 

solcher Dienste verwendete 

Endnutzerprodukte werden für Personen 

mit Behinderungen barrierefrei zugänglich 

gemacht, wann immer dies möglich ist. 

Vertrauensdienste und zur Erbringung 

solcher Dienste verwendete 

Endnutzerprodukte werden für Personen 

mit Behinderungen barrierefrei zugänglich 

gemacht, es sei denn, dies ist technisch 

unmöglich. 

 

 

Änderungsantrag 45 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 12 – Absatz 1 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (1a) Die Kommission schafft und vergibt 

ein Gütezeichen zur Unterscheidung von 

Produkten und Dienstleistungen, die für 

Personen mit Behinderungen zugänglich 

sind. 

 

 

Änderungsantrag 46 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 12 – Absatz 1 b (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (1b) Die EU-Normungsorganisationen 

sind verantwortlich für die Entwicklung 

von Bewertungskriterien für Produkte 

und Dienstleistungen, die für Personen 

mit Behinderungen zugänglich sind.  

 

 

Änderungsantrag 47 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 13 – Absatz 1 



 

PE510.497v02-00 26/44 AD\941521DE.doc 

DE 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Die Mitgliedstaaten benennen eine 

geeignete Stelle, die in ihrem 

Hoheitsgebiet niedergelassen ist, oder – 

aufgrund einer Vereinbarung – eine Stelle 

in einem anderen Mitgliedstaat, die unter 

der Verantwortung des benennenden 

Mitgliedstaates steht. Die Aufsichtsstellen 

müssen über sämtliche für die 

Wahrnehmung ihrer Aufgaben 

notwendigen Aufsichts- und 

Untersuchungsbefugnisse verfügen. 

(1) Die Mitgliedstaaten benennen eine 

geeignete Stelle, die in ihrem 

Hoheitsgebiet niedergelassen ist, oder – 

aufgrund einer Vereinbarung – eine Stelle 

in einem anderen Mitgliedstaat, die unter 

der Verantwortung des benennenden 

Mitgliedstaates steht. Die Aufsichtsstellen 

müssen über für die Wahrnehmung ihrer 

Aufgaben notwendige Aufsichts- und 

Untersuchungsbefugnisse verfügen. 

 

Änderungsantrag 48 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 13 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Die Mitgliedstaaten benennen eine 

geeignete Stelle, die in ihrem 

Hoheitsgebiet niedergelassen ist, oder – 

aufgrund einer Vereinbarung – eine Stelle 

in einem anderen Mitgliedstaat, die unter 

der Verantwortung des benennenden 

Mitgliedstaates steht. Die Aufsichtsstellen 

müssen über sämtliche für die 

Wahrnehmung ihrer Aufgaben 

notwendigen Aufsichts- und 

Untersuchungsbefugnisse verfügen. 

(1) Die Mitgliedstaaten benennen eine 

geeignete Stelle, die in ihrem 

Hoheitsgebiet niedergelassen ist, oder – 

aufgrund einer Vereinbarung – eine Stelle 

in einem anderen Mitgliedstaat, die unter 

der Verantwortung des benennenden 

Mitgliedstaates steht. Die Aufsichtsstellen 

müssen über sämtliche für die 

Wahrnehmung ihrer Aufgaben 

notwendigen Aufsichts- und 

Untersuchungsbefugnisse verfügen. Die 

Mitgliedstaaten teilen der Kommission die 

Namen und Anschriften ihrer jeweiligen 

benannten Aufsichtsstellen mit. 

(Siehe Änderungsantrag zu Absatz 4) 

Begründung 

Umstrukturierung dient der Klarstellung: In Absatz 1 geht es um die Benennung der 

Aufsichtsstelle. Die Bestimmung wurde aus Absatz 4 verschoben, da es darin um denselben 

Sachverhalt geht. 

 

 



 

AD\941521DE.doc 27/44 PE510.497v02-00 

 DE 

Änderungsantrag 49 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 13 – Absatz 1 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (1a) Die Kommission wird ermächtigt, 

Durchführungsrechtsakte gemäß dem in 

Artikel 39 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren betreffend bestimmte 

Aufsichtsmittel zu erlassen. 

 

Änderungsantrag 50 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 13 – Absatz 3 – Einleitung 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Jede Aufsichtsstelle legt der 

Kommission und den Mitgliedstaaten zum 

Ende des ersten Quartals jedes Jahres einen 

Jahresbericht über die Aufsichtstätigkeit 

des vergangenen Kalenderjahres vor. 

Dieser beinhaltet zumindest Folgendes: 

(3) Jede Aufsichtsstelle legt der 

Kommission zum Ende des ersten Quartals 

jedes Jahres einen Jahresbericht über die 

Aufsichtstätigkeit des vergangenen 

Kalenderjahres vor. Dieser beinhaltet 

zumindest Folgendes: 

Begründung 

Die Verpflichtung, dass der Jahresbericht auch den Mitgliedstaaten vorzulegen ist, dürfte nur 

unnötigen zusätzlichen Aufwand verursachen. 

 

Änderungsantrag 51 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 13 – Absatz 4 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) Die Mitgliedstaaten teilen der 

Kommission und den anderen 

Mitgliedstaaten die Namen und 

Anschriften ihrer jeweiligen benannten 

Aufsichtsstellen mit. 

entfällt 

(Siehe Änderungsantrag zu Absatz 1) 
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Änderungsantrag 52 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 13 – Absatz 5 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(5) Die Kommission wird ermächtigt, 

delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 38 

zur Festlegung von Verfahren für die 

Wahrnehmung der in Absatz 2 genannten 

Aufgaben zu erlassen. 

entfällt 

Begründung 

Nach Artikel 290 kann der Kommission in Gesetzgebungsakten die Befugnis übertragen 

werden, Rechtsakte ohne Gesetzescharakter mit allgemeiner Geltung zur Ergänzung oder 

Änderung bestimmter nicht wesentlicher Vorschriften des betreffenden Gesetzgebungsaktes zu 

erlassen. Die vorgeschlagene Befugnisübertragung würde aber über eine bloße Ergänzung 

oder Änderung nicht wesentlicher Bestandteile der vorgeschlagenen Verordnung 

hinausgehen. 

 

Änderungsantrag 53 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 13 – Absatz 6 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(6) Die Kommission kann mittels 

Durchführungsrechtsakten Einzelheiten, 

Form und Verfahren für die 

Berichterstattung nach Absatz 3 festlegen. 

Solche Durchführungsrechtsakte werden 

nach dem in Artikel 39 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 

(6) Die Kommission kann mittels 

Durchführungsrechtsakten die Form für die 

Berichterstattung nach Absatz 3 festlegen. 

Solche Durchführungsrechtsakte werden 

nach dem in Artikel 39 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 

Begründung 

Die Festlegung von Einzelheiten und Verfahren für den Bericht geht über die Umsetzung der 

vorgeschlagenen Verordnung hinaus und sollte darum nicht mittels 

Durchführungsrechtsakten nach Artikel 291 AEUV durch die Kommission erfolgen. 
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Änderungsantrag 54 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 14 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Die Aufsichtsstellen arbeiten im 

Hinblick auf den Austausch guter 

Praktiken zusammen, übermitteln einander 

so rasch wie möglich zweckdienliche 

Informationen und gewähren einander 

Amtshilfe, damit ihre Tätigkeiten 

einheitlich wahrgenommen werden 

können. Amtshilfe erstreckt sich 

insbesondere auf Auskünfte und 

Aufsichtsmaßnahmen, beispielsweise 

Ersuchen um Nachprüfungen im 

Zusammenhang mit den Sicherheitsaudits 

gemäß den Artikeln 15, 16 und 17. 

(1) Die Aufsichtsstellen arbeiten im 

Hinblick auf den Austausch guter 

Praktiken zusammen, übermitteln einander 

so rasch wie möglich zweckdienliche 

Informationen und gewähren einander 

Amtshilfe, damit ihre Tätigkeiten im Sinne 

des Artikels 13 einheitlich wahrgenommen 

werden können. Amtshilfe erstreckt sich 

insbesondere auf Auskünfte und 

Aufsichtsmaßnahmen, beispielsweise 

Ersuchen um Nachprüfungen im 

Zusammenhang mit den Sicherheitsaudits 

gemäß den Artikeln 15, 16 und 17. 

 

Änderungsantrag 55 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 14 – Absatz 4 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) Die Kommission kann mittels 

Durchführungsrechtsakten Form und 

Verfahren der in diesem Artikel 

vorgesehenen gegenseitigen Amtshilfe 

festlegen. Solche 

Durchführungsrechtsakte werden nach 

dem in Artikel 39 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 

entfällt 

Begründung 

Die Festlegung von Form und Verfahren der gegenseitigen Amtshilfe geht über die 

Umsetzung der vorgeschlagenen Verordnung hinaus und sollte darum nicht mittels 

Durchführungsrechtsakten nach Artikel 291 AEUV durch die Kommission erfolgen. 
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Änderungsantrag 56 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 15 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Im Unionsgebiet niedergelassene 

Vertrauensdiensteanbieter ergreifen 

geeignete technische und organisatorische 

Maßnahmen zur Beherrschung der 

Sicherheitsrisiken im Zusammenhang mit 

den von ihnen erbrachten 

Vertrauensdiensten. Diese Maßnahmen 

müssen unter Berücksichtigung des 

Standes der Technik gewährleisten, dass 

das Sicherheitsniveau der Höhe des Risikos 

angemessen ist. Insbesondere sind 

Maßnahmen zu ergreifen, um 

Auswirkungen von 

Sicherheitsverletzungen zu vermeiden bzw. 

so gering wie möglich zu halten und die 

Beteiligten über nachteilige Folgen 

etwaiger Vorfälle zu informieren. 

(1) Im Unionsgebiet niedergelassene 

Vertrauensdiensteanbieter ergreifen 

geeignete technische und organisatorische 

Maßnahmen zur Beherrschung der 

Sicherheitsrisiken im Zusammenhang mit 

den von ihnen erbrachten 

Vertrauensdiensten. Solche Maßnahmen 

müssen unter Berücksichtigung der 

neuesten technischen Entwicklungen 
gewährleisten, dass das Sicherheitsniveau 

der Höhe des Risikos angemessen ist. 

Insbesondere sind Maßnahmen zu 

ergreifen, um Auswirkungen von 

Sicherheitsverletzungen zu vermeiden bzw. 

so gering wie möglich zu halten und die 

Beteiligten über nachteilige Folgen 

etwaiger Vorfälle zu informieren. 

 

 

Änderungsantrag 57 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 15 – Absatz 2 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (2a) Wenn es wahrscheinlich ist, dass die 

Sicherheitsverletzung die Nutzer von 

Vertrauensdiensten beeinträchtigt, meldet 

die Aufsichtsstelle die 

Sicherheitsverletzung unverzüglich den 

Nutzern der Vertrauensdienste über die 

Sicherheitsverletzung, um ihnen die 

Möglichkeit zu geben, notwendige 

Vorkehrungen zu treffen. 

 

Änderungsantrag 58 

Vorschlag für eine Verordnung 
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Artikel 15 – Absatz 5 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(5) Die Kommission wird ermächtigt, 

delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 38 

zur Präzisierung der in Absatz 1 

genannten Maßnahmen zu erlassen. 

entfällt 

Begründung 

Nach Artikel 290 kann der Kommission in Gesetzgebungsakten die Befugnis übertragen 

werden, Rechtsakte ohne Gesetzescharakter mit allgemeiner Geltung zur Ergänzung oder 

Änderung bestimmter nicht wesentlicher Vorschriften des betreffenden Gesetzgebungsaktes zu 

erlassen. Die vorgeschlagene Befugnisübertragung würde aber über eine bloße Ergänzung 

oder Änderung nicht wesentlicher Bestandteile der vorgeschlagenen Verordnung 

hinausgehen. 

 

Änderungsantrag 59 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 15 – Absatz 6 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(6) Die Kommission kann mittels 

Durchführungsrechtsakten Einzelheiten, 

Form und Verfahren, einschließlich 

Fristen, für die Zwecke der Absätze 1 bis 3 

festlegen. Solche Durchführungsrechtsakte 

werden nach dem in Artikel 39 Absatz 2 

genannten Prüfverfahren erlassen. 

(6) Die Kommission kann mittels 

Durchführungsrechtsakten die Form für die 

Zwecke der Absätze 1 bis 3 festlegen. 

Solche Durchführungsrechtsakte werden 

nach dem in Artikel 39 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 

Begründung 

Die Festlegung von Einzelheiten und Verfahren, einschließlich Fristen, geht über die 

Umsetzung der vorgeschlagenen Verordnung hinaus und sollte darum nicht mittels 

Durchführungsrechtsakten nach Artikel 291 AEUV durch die Kommission erfolgen. 

 

Änderungsantrag 60 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 16 – Absatz 5 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(5) Die Kommission wird ermächtigt, 

delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 38 zu 

erlassen, um die Bedingungen 

festzulegen, unter denen die 

unabhängigen Stellen anerkannt werden, 

die das in Absatz 1 dieses Artikels, 

Artikel 15 Absatz 1 und Artikel 17 

Absatz 1 genannte Audit durchführen. 

entfällt 

Begründung 

Nach Artikel 290 kann der Kommission in Gesetzgebungsakten die Befugnis übertragen 

werden, Rechtsakte ohne Gesetzescharakter mit allgemeiner Geltung zur Ergänzung oder 

Änderung bestimmter nicht wesentlicher Vorschriften des betreffenden Gesetzgebungsaktes zu 

erlassen. Die vorgeschlagene Befugnisübertragung würde über eine bloße Ergänzung oder 

Änderung nicht wesentlicher Bestandteile der vorgeschlagenen Verordnung hinausgehen. 

 

Änderungsantrag 61 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 16 – Absatz 6 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(6) Die Kommission kann mittels 

Durchführungsrechtsakten Einzelheiten, 

Form und Verfahren für die Zwecke der 

Absätze 1, 2 und 4 festlegen. Solche 

Durchführungsrechtsakte werden nach dem 

in Artikel 39 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 

(6) Die Kommission kann mittels 

Durchführungsrechtsakten die Form für die 

Zwecke der Absätze 1, 2 und 4 festlegen. 

Solche Durchführungsrechtsakte werden 

nach dem in Artikel 39 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 

Begründung 

Die Festlegung von Einzelheiten und Verfahren geht über die Umsetzung der 

vorgeschlagenen Verordnung hinaus und sollte darum nicht mittels 

Durchführungsrechtsakten nach Artikel 291 AEUV durch die Kommission erfolgen. 

 

Änderungsantrag 62 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 17 – Absatz 1 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Qualifizierte Vertrauensdiensteanbieter 

melden der Aufsichtsstelle ihre Absicht, 

mit der Erbringung eines qualifizierten 

Vertrauensdienstes zu beginnen, und 

übermitteln ihr einen Bericht über ein von 

einer anerkannten unabhängigen Stelle 

durchgeführtes Sicherheitsaudit gemäß 

Artikel 16 Absatz 1. Qualifizierte 

Vertrauensdiensteanbieter können mit der 

Erbringung des qualifizierten 

Vertrauensdienstes beginnen, nachdem sie 

der Aufsichtsstelle die Meldung und den 

Bericht über das Sicherheitsaudit 

übermittelt haben. 

(1) Qualifizierte Vertrauensdiensteanbieter 

melden der Aufsichtsstelle ihre Absicht, 

mit der Erbringung eines qualifizierten 

Vertrauensdienstes zu beginnen, und 

übermitteln ihr einen Bericht über ein von 

einer anerkannten unabhängigen Stelle 

durchgeführtes Sicherheitsaudit gemäß 

Artikel 16 Absatz 1. Qualifizierte 

Vertrauensdiensteanbieter können mit der 

Erbringung des qualifizierten 

Vertrauensdienstes beginnen, sobald die 

Überprüfung nach Absatz 3 mit positivem 

Ergebnis abgeschlossen wurde. 

Begründung 

Qualifizierten Vertrauensdiensteanbietern zu gestatten, mit der Erbringung des qualifizierten 

Vertrauensdienstes zu beginnen, nachdem sie der Aufsichtsstelle die Meldung und den Bericht 

über das Sicherheitsaudit übermittelt haben, scheint verfrüht. Mit der Erbringung 

qualifizierter Vertrauensdienste zu beginnen, sollte nur qualifizierten 

Vertrauensdiensteanbietern gestattet sein, die den Bestimmungen der Verordnung 

entsprechen. 

 

Änderungsantrag 63 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 17 – Absatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Sobald die betreffenden Dokumente 

gemäß Absatz 1 an die Aufsichtsstelle 

übermittelt worden sind, wird der 

qualifizierte Vertrauensdiensteanbieter in 

die in Artikel 18 genannten 

Vertrauenslisten mit dem Vermerk 

aufgenommen, dass die Meldung 

eingereicht wurde. 

entfällt 

 

Änderungsantrag 64 

Vorschlag für eine Verordnung 
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Artikel 17 – Absatz 5 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(5) Die Kommission kann mittels 

Durchführungsrechtsakten Einzelheiten, 

Form und Verfahren für die Zwecke der 

Absätze 1, 2 und 3 festlegen. Solche 

Durchführungsrechtsakte werden nach dem 

in Artikel 39 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 

(5) Die Kommission kann mittels 

Durchführungsrechtsakten die Form für die 

Zwecke der Absätze 1, 2 und 3 festlegen. 

Solche Durchführungsrechtsakte werden 

nach dem in Artikel 39 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 

Begründung 

Die Festlegung von Einzelheiten und Verfahren, einschließlich Fristen, geht über die 

Umsetzung der vorgeschlagenen Verordnung hinaus und sollte darum nicht mittels 

Durchführungsrechtsakten nach Artikel 291 AEUV durch die Kommission erfolgen. 

 

Änderungsantrag 65 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 18 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Jeder Mitgliedstaat sorgt für die 

Aufstellung, Führung und 

Veröffentlichung von Vertrauenslisten mit 

Angaben zu den qualifizierten 

Vertrauensdiensteanbietern, für die er 

zuständig ist, und den von ihnen 

erbrachten qualifizierten 

Vertrauensdiensten. 

(1) Jeder Mitgliedstaat sorgt für die 

Aufstellung, Führung und 

Veröffentlichung von Vertrauenslisten mit 

Angaben zu den qualifizierten 

Vertrauensdiensteanbietern im Sinne des 

Artikels 17, für die er verantwortlich ist, 

einschließlich Angaben zur 

Identifizierung der qualifizierten 

Vertrauensdiensteanbieter und deren 

Kennzeichnung als qualifizierte Anbieter, 

sowie Angaben zu den von ihnen 

erbrachten qualifizierten 

Vertrauensdiensten. 

 

 

Änderungsantrag 66 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 19 – Absatz 2 – Buchstabe b 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) tragen das Haftungsrisiko für Schäden 

und verfügen zu diesem Zweck über 

ausreichende Finanzmittel oder eine 

angemessene Haftpflichtversicherung; 

b) verfügen im Hinblick auf das 

Haftungsrisiko für Schäden gemäß 

Artikel 8 Absatz 2 über ausreichende 

Finanzmittel oder schließen eine 

angemessene Haftpflichtversicherung ab; 

Begründung 

Hierdurch werden die notwendigen zusätzlichen Einzelheiten vorgesehen, um sicherzustellen, 

dass Vertrauensdiensteanbieter wissen, was von ihnen verlangt wird. 

 

 

Änderungsantrag 67 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 19 – Absatz 2 – Buchstabe c 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

c) unterrichten Personen, die einen 

qualifizierten Vertrauensdienst nutzen 

wollen, über die genauen Bedingungen für 

die Nutzung des Dienstes, bevor sie 

Vertragsbeziehungen zu dieser Person 

aufnehmen; 

c) unterrichten Personen, die einen 

qualifizierten Vertrauensdienst nutzen 

wollen, über die Bedingungen für die 

Nutzung des Dienstes, einschließlich 

Beschränkungen seiner Nutzung, bevor 

sie Vertragsbeziehungen zu dieser Person 

aufnehmen; 

Begründung 

Hierdurch werden die notwendigen zusätzlichen Einzelheiten vorgesehen, um sicherzustellen, 

dass Vertrauensdiensteanbieter wissen, was von ihnen verlangt wird. 

 

 

Änderungsantrag 68 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 19 – Absatz 2 – Buchstabe e 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

e) verwenden vertrauenswürdige Systeme 

für die Speicherung der ihnen übermittelten 

Daten in einer überprüfbaren Form, so dass 

e) verwenden vertrauenswürdige Systeme 

für die Speicherung der ihnen übermittelten 

Daten in einer überprüfbaren Form, so dass 



 

PE510.497v02-00 36/44 AD\941521DE.doc 

DE 

– diese nur mit Zustimmung der Person, an 

die die Daten ausgegeben wurden, 

öffentlich abrufbar sind, 

– diese nur mit Zustimmung der Person, 

auf die sich die Daten beziehen, öffentlich 

abrufbar sind, 

– nur befugte Personen Daten eingeben 

und ändern können, 

– nur befugte Personen Daten eingeben 

und die gespeicherten Daten ändern 

können, 

– die Angaben auf ihre Echtheit hin 

überprüft werden können; 

– die Daten auf ihre Echtheit hin überprüft 

werden können; 

Begründung 

Hierdurch werden die notwendigen zusätzlichen Einzelheiten vorgesehen, um sicherzustellen, 

dass Vertrauensdiensteanbieter wissen, was von ihnen verlangt wird. 

 

 

Änderungsantrag 69 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 19 – Absatz 2 – Buchstabe f 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

f) ergreifen Maßnahmen gegen Fälschung 

und Diebstahl von Daten; 

f) ergreifen geeignete Maßnahmen gegen 

Fälschung und Diebstahl von Daten; 

Begründung 

Hierdurch werden die notwendigen zusätzlichen Einzelheiten vorgesehen, um sicherzustellen, 

dass Vertrauensdiensteanbieter wissen, was von ihnen verlangt wird. 

 

 

Änderungsantrag 70 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 19 – Absatz 2 – Buchstabe g 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

g) zeichnen alle einschlägigen 

Informationen über die von dem 

qualifizierten Vertrauensdiensteanbieter 

ausgegebenen und empfangenen Daten 

über einen angemessenen Zeitraum auf, um 

insbesondere bei Gerichtsverfahren 

entsprechende Beweise liefern zu können. 

g) zeichnen alle einschlägigen 

Informationen über die von dem 

qualifizierten Vertrauensdiensteanbieter 

ausgegebenen und empfangenen Daten 

über einen angemessenen Zeitraum auch 

nach Beendigung der Tätigkeit eines 

qualifizierten Vertrauensdiensteanbieters 
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Die Aufzeichnung kann in elektronischer 

Form erfolgen; 

auf und halten sie zugänglich, um 

insbesondere bei Gerichtsverfahren 

entsprechende Beweise liefern zu können. 

Die Aufzeichnung kann in elektronischer 

Form erfolgen; 

Begründung 

Hierdurch werden die notwendigen zusätzlichen Einzelheiten vorgesehen, um sicherzustellen, 

dass Vertrauensdiensteanbieter wissen, was von ihnen verlangt wird. 

 

 

Änderungsantrag 71 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 19 – Absatz 2 – Buchstabe i a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ia) erstellen eine Zertifikatsdatenbank 

und aktualisieren diese laufend, wenn der 

qualifizierte Vertrauensdienst die 

Ausstellung qualifizierter Zertifikate 

beinhaltet. 

Begründung 

Hierdurch werden die notwendigen zusätzlichen Einzelheiten vorgesehen, um sicherzustellen, 

dass Vertrauensdiensteanbieter wissen, was von ihnen verlangt wird. 

 

Änderungsantrag 72 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 20 – Absatz 6 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(6) Die Kommission wird ermächtigt, 

delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 38 

zur Festlegung der der in Absatz 4 

genannten unterschiedlichen 

Sicherheitsniveaus elektronischer 

Signaturen zu erlassen. 

entfällt 
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Begründung 

Nach Artikel 290 kann der Kommission in Gesetzgebungsakten die Befugnis übertragen 

werden, Rechtsakte ohne Gesetzescharakter mit allgemeiner Geltung zur Ergänzung oder 

Änderung bestimmter nicht wesentlicher Vorschriften des betreffenden Gesetzgebungsaktes zu 

erlassen. Die vorgeschlagene Befugnisübertragung würde über eine bloße Ergänzung oder 

Änderung nicht wesentlicher Bestandteile der vorgeschlagenen Verordnung hinausgehen. 

 

Änderungsantrag 73 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 21 – Absatz 4 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) Die Kommission wird ermächtigt, 

delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 38 zur 

Präzisierung der in Anhang I festgelegten 

Anforderungen zu erlassen. 

(4) Die Kommission wird ermächtigt, 

delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 38 zur 

Präzisierung der in Anhang I festgelegten 

Anforderungen zu erlassen, damit 

sichergestellt ist, dass diese der 

technologischen Entwicklung 

entsprechend angepasst werden. 

Begründung 

Nach Artikel 290 AEUV werden in den betreffenden Gesetzgebungsakten Ziele, Inhalt, 

Geltungsbereich und Dauer der Befugnisübertragung ausdrücklich festgelegt. Die Änderung 

dient einer Klarstellung der Befugnisübertragung. 

 

Änderungsantrag 74 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 23 – Absatz 3 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Die Kommission wird ermächtigt, 

delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 38 zu 

erlassen, um besondere Kriterien 

festzulegen, die von den benannten Stellen, 

die in Absatz 1 genannt sind, erfüllt 

werden müssen. 

(3) Die Kommission wird ermächtigt, 

delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 38 zu 

erlassen, um besondere Kriterien 

festzulegen, die von den benannten Stellen, 

die in Absatz 1 genannt sind, zur 

Durchführung der Zertifizierung nach 

Absatz 1 erfüllt werden müssen. 
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Begründung 

Nach Artikel 290 AEUV werden in den betreffenden Gesetzgebungsakten Ziele, Inhalt, 

Geltungsbereich und Dauer der Befugnisübertragung ausdrücklich festgelegt. Die Änderung 

dient einer Klarstellung der Befugnisübertragung. 

 

Änderungsantrag 75 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 24 – Absatz 3 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Die Kommission kann mittels 

Durchführungsrechtsakten Einzelheiten, 

Form und Verfahren für die Zwecke des 

Absatzes 1 festlegen. Solche 

Durchführungsrechtsakte werden nach dem 

in Artikel 39 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 

(3) Die Kommission kann mittels 

Durchführungsrechtsakten die Form für die 

Zwecke des Absatzes 1 festlegen. Solche 

Durchführungsrechtsakte werden nach dem 

in Artikel 39 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 

Begründung 

Die Festlegung von Einzelheiten und Verfahren geht über die Umsetzung der 

vorgeschlagenen Verordnung hinaus und sollte darum nicht mittels 

Durchführungsrechtsakten nach Artikel 291 AEUV durch die Kommission erfolgen. 

 

Änderungsantrag 76 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 25 – Absatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Kommission wird ermächtigt, 

delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 38 zur 

Präzisierung der in Absatz 1 festgelegten 

Anforderungen zu erlassen. 

(2) Die Kommission wird ermächtigt, 

delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 38 zur 

Präzisierung der in Absatz 1 festgelegten 

Anforderungen zu erlassen, damit 

sichergestellt ist, dass diese der 

technologischen Entwicklung 

entsprechend angepasst werden. 

Begründung 

Nach Artikel 290 AEUV werden in den betreffenden Gesetzgebungsakten Ziele, Inhalt, 

Geltungsbereich und Dauer der Befugnisübertragung ausdrücklich festgelegt. Die Änderung 
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dient einer Klarstellung der Befugnisübertragung. 

 

Änderungsantrag 77 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 27 – Absatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Kommission wird ermächtigt, 

delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 38 zur 

Präzisierung der in Absatz 1 festgelegten 

Anforderungen zu erlassen. 

(2) Die Kommission wird ermächtigt, 

delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 38 zur 

Präzisierung der in Absatz 1 festgelegten 

Anforderungen zu erlassen, damit 

sichergestellt ist, dass diese der 

technologischen Entwicklung 

entsprechend angepasst werden. 

Begründung 

Nach Artikel 290 AEUV werden in den betreffenden Gesetzgebungsakten Ziele, Inhalt, 

Geltungsbereich und Dauer der Befugnisübertragung ausdrücklich festgelegt. Die Änderung 

dient einer Klarstellung der Befugnisübertragung. 

 

Änderungsantrag 78 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 28 – Absatz 6 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(6) Die Kommission wird ermächtigt, 

delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 38 

zur Festlegung der der in Absatz 4 

genannten unterschiedlichen 

Sicherheitsniveaus elektronischer Siegel 

zu erlassen. 

entfällt 

 

Änderungsantrag 79 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 29 – Absatz 4 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) Die Kommission wird ermächtigt, (4) Die Kommission wird ermächtigt, 
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delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 38 zur 

Präzisierung der in Anhang III festgelegten 

Anforderungen zu erlassen. 

delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 38 zur 

Präzisierung der in Anhang III festgelegten 

Anforderungen zu erlassen, damit 

sichergestellt ist, dass diese der 

technologischen Entwicklung 

entsprechend angepasst werden. 

Begründung 

Nach Artikel 290 AEUV werden in den betreffenden Gesetzgebungsakten Ziele, Inhalt, 

Geltungsbereich und Dauer der Befugnisübertragung ausdrücklich festgelegt. Die Änderung 

dient einer Klarstellung der Befugnisübertragung. 

 

Änderungsantrag 80 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 38 – Absatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Befugnis zum Erlass der in 

Artikel 8 Absatz 3, Artikel 13 Absatz 5, 

Artikel 15 Absatz 5, Artikel 16 Absatz 5, 
Artikel 18 Absatz 5, Artikel 20 Absatz 6, 

Artikel 21 Absatz 4, Artikel 23 Absatz 3, 

Artikel 25 Absatz 2, Artikel 27 Absatz 2, 

Artikel 28 Absatz 6, Artikel 29 Absatz 4, 

Artikel 30 Absatz 2, Artikel 31, Artikel 35 

Absatz 3 und Artikel 37 Absatz 3 

genannten delegierten Rechtsakte wird der 

Kommission auf unbestimmte Zeit ab 

Inkrafttreten dieser Verordnung 

übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass der in 

Artikel 8 Absatz 3, Artikel 18 Absatz 5, 

Artikel 21 Absatz 4, Artikel 23 Absatz 3, 

Artikel 25 Absatz 2, Artikel 27 Absatz 2, 

Artikel 29 Absatz 4, Artikel 30 Absatz 2, 

Artikel 31, Artikel 35 Absatz 3 und 

Artikel 37 Absatz 3 genannten delegierten 

Rechtsakte wird der Kommission auf 

unbestimmte Zeit ab Inkrafttreten dieser 

Verordnung übertragen. 

 

Änderungsantrag 81 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 38 – Absatz 3 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß 

Artikel 8 Absatz 3, Artikel 13 Absatz 5, 

Artikel 15 Absatz 5, Artikel 16 Absatz 5, 
Artikel 18 Absatz 5, Artikel 20 Absatz 6, 

Artikel 21 Absatz 4, Artikel 23 Absatz 3, 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß 

Artikel 8 Absatz 3, Artikel 18 Absatz 5, 

Artikel 21 Absatz 4, Artikel 23 Absatz 3, 

Artikel 25 Absatz 2, Artikel 27 Absatz 2, 

Artikel 29 Absatz 4, Artikel 30 Absatz 2, 
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Artikel 25 Absatz 2, Artikel 27 Absatz 2, 

Artikel 28 Absatz 6, Artikel 29 Absatz 4, 

Artikel 30 Absatz 2, Artikel 31, Artikel 35 

Absatz 3 und Artikel 37 Absatz 3 kann 

vom Europäischen Parlament oder vom Rat 

jederzeit widerrufen werden. Der 

Beschluss über den Widerruf beendet die 

Übertragung der darin genannten 

Befugnisse. Er wird am Tag nach seiner 

Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union oder zu einem darin 

angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. 

Die Gültigkeit bereits in Kraft getretener 

delegierter Rechtsakte wird von dem 

Beschluss nicht berührt. 

Artikel 31, Artikel 35 Absatz 3 und 

Artikel 37 Absatz 3 kann vom 

Europäischen Parlament oder vom Rat 

jederzeit widerrufen werden. Der 

Beschluss über den Widerruf beendet die 

Übertragung der darin genannten 

Befugnisse. Er wird am Tag nach seiner 

Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union oder zu einem darin 

angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. 

Die Gültigkeit bereits in Kraft getretener 

delegierter Rechtsakte wird von dem 

Beschluss nicht berührt. 

 

Änderungsantrag 82 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 38 – Absatz 5 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(5) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß 

Artikel 8 Absatz 3, Artikel 13 Absatz 5, 

Artikel 15 Absatz 5, Artikel 16 Absatz 5, 
Artikel 18 Absatz 5, Artikel 20 Absatz 6, 

Artikel 21 Absatz 4, Artikel 23 Absatz 3, 

Artikel 25 Absatz 2, Artikel 27 Absatz 2, 

Artikel 28 Absatz 6, Artikel 29 Absatz 4, 

Artikel 30 Absatz 2, Artikel 31, Artikel 35 

Absatz 3 und Artikel 37 Absatz 3 erlassen 

wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das 

Europäische Parlament noch der Rat 

innerhalb von zwei Monaten nach 

Übermittlung dieses Rechtsakts an das 

Europäische Parlament und den Rat 

Einwände erhoben haben oder wenn vor 

Ablauf dieser Frist sowohl das Europäische 

Parlament als auch der Rat der 

Kommission mitgeteilt haben, dass sie 

keine Einwände erheben werden. Auf 

Veranlassung des Europäischen Parlaments 

oder des Rates wird diese Frist um zwei 

Monate verlängert. 

(5) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß 

Artikel 8 Absatz 3, Artikel 18 Absatz 5, 

Artikel 21 Absatz 4, Artikel 23 Absatz 3, 

Artikel 25 Absatz 2, Artikel 27 Absatz 2, 

Artikel 29 Absatz 4, Artikel 30 Absatz 2, 

Artikel 31, Artikel 35 Absatz 3 und 

Artikel 37 Absatz 3 erlassen wurde, tritt 

nur in Kraft, wenn weder das Europäische 

Parlament noch der Rat innerhalb von zwei 

Monaten nach Übermittlung dieses 

Rechtsakts an das Europäische Parlament 

und den Rat Einwände erhoben haben oder 

wenn vor Ablauf dieser Frist sowohl das 

Europäische Parlament als auch der Rat der 

Kommission mitgeteilt haben, dass sie 

keine Einwände erheben werden. Auf 

Veranlassung des Europäischen Parlaments 

oder des Rates wird diese Frist um zwei 

Monate verlängert. 
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Änderungsantrag 83 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 40 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Kommission erstattet dem 

Europäischen Parlament und dem Rat 

Bericht über die Anwendung dieser 

Verordnung. Der erste Bericht wird 

spätestens vier Jahre nach Inkrafttreten 

dieser Verordnung vorgelegt. Danach wird 

alle vier Jahre ein weiterer Bericht 

vorgelegt. 

Die Kommission erstattet dem 

Europäischen Parlament und dem Rat über 

die Anwendung dieser Verordnung und 

insbesondere darüber Bericht, inwiefern 

das Ziel der Verordnung, den digitalen 

Binnenmarkt durch Stärkung des 

Vertrauens in die Sicherheit 

grenzüberschreitender elektronischer 

Transaktionen weiterzuentwickeln, 

verwirklicht wird. In dem Bericht wird 

unter anderem den Entwicklungen am 

Markt sowie rechtlichen und 

technologischen Entwicklungen 

Rechnung getragen. Dem Bericht werden 

gegebenenfalls auch geeignete 

Legislativvorschläge beigelegt. Der erste 

Bericht wird spätestens zwei Jahre nach 

Inkrafttreten dieser Verordnung vorgelegt. 

Danach wird alle vier Jahre ein weiterer 

Bericht vorgelegt. 
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